
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/5/21 95/04/0219
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1996

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §142;

GewO 1994 §148 Abs1;

GewO 1994 §148 Abs2;

GewO 1994 §81 Abs1;

Rechtssatz

§ 148 Abs 1 GewO 1994 und § 148 Abs 2 GewO 1994 betri5t lediglich die tägliche Betriebszeit in Gastgärten, bietet

aber keine Rechtsgrundlage für den Betrieb eines genehmigungspflichtigen, aber nicht genehmigten Gastgartens.
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